
SINGEN
kommunal

Amtsblatt der Stadt Singen Jahrgang 18 | Ausgabe 13 | 10. April 2019

Singen (Hohentwiel) – Landkreis Konstanz

Öffentliche Bekanntmachung
der Wahlvorschläge zur Wahl des Gemeinderats

und der Wahlvorschläge sowie über Mehrheitswahl zur Wahl der Ortschaftsräte
am 26. Mai 2019

I. Gemeinderatswahl
Zur Wahl des Gemeinderats am 26. Mai 2019 hat der Gemeindewahlausschuss die nachstehend aufgeführ-
ten Wahlvorschläge zugelassen. Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählervereinigungen, die im Ge-
meinderat bereits vertreten sind, richtet sich die Reihenfolge nach ihren Stimmenzahlen bei der letzten re-
gelmäßigen Wahl dieses Organs. Die übrigen Wahlvorschläge folgen in der Reihenfolge ihres Eingangs (§ 18
Absatz 4 KomWO). 

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2 
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Bitte lesen Sie weiter auf Seite 3 

Fortsetzung der Öffentliche Bekanntmachung von Seite 1:

Wahlvorschläge zur Wahl des Gemeinderats und
der Wahlvorschläge sowie über Mehrheitswahl

zur Wahl der Ortschaftsräte am 26. Mai 2019

Amtliches
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Fortsetzung der Öffentliche Bekanntmachung von Seite 2:

Wahlvorschläge zur Wahl des Gemeinderats und
der Wahlvorschläge sowie über Mehrheitswahl

zur Wahl der Ortschaftsräte am 26. Mai 2019

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 4 

II. Ortschaftsratswahl
Zur Wahl der Ortschaftsräte der Ortschaften Beuren an der Aach, Bohlingen und Friedingen am 26. Mai 2019
ist vom Gemeindewahlausschuss nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden. Die Wahl findet deshalb nach
den Grundsätzen der Mehrheitswahl statt. Es kann jede wählbare Person gewählt werden; die Wähler sind
also nicht an die vorgeschlagenen Bewerber/Bewerberinnen gebunden. Gewählt sind die Bewerber/Bewer-
berinnen mit den höchsten Stimmenzahlen. 

Zur Wahl der Ortschaftsräte der Ortschaften Hausen an der Aach, Schlatt unter Krähen und Überlingen am
Ried am 26. Mai 2019 hat der Gemeindewahlausschuss die nachstehend aufgeführten Wahlvorschläge zu-
gelassen. Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählervereinigungen, die im Ortschaftsrat bereits vertre-
ten sind, richtet sich die Reihenfolge nach ihren Stimmenzahlen bei der letzten regelmäßigen Wahl dieses
Organs (§ 18 Absatz 4 KomWO). 

Amtliches
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Fortsetzung der Öffentliche Bekanntmachung von Seite 2:

Wahlvorschläge zur Wahl des Gemeinderats und
der Wahlvorschläge sowie über Mehrheitswahl

zur Wahl der Ortschaftsräte am 26. Mai 2019

Hier endet die Öffentliche Bekanntmachung der Wahlvorschläge zur Wahl des Gemein-
derats und der Wahlvorschläge sowie über Mehrheitswahl zur Wahl der Ortschaftsräte
am 26. Mai 2019

Haushaltssatzung
der Stadt Singen für das

Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg
hat der Gemeinderat am 5. Febru-
ar 2019 die folgende Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr

2019 beschlossen: 

§ 1
Ergebnishaushalt und

Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festge-
setzt 

1. im EErgebnishaushalt mit den fol-
genden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen
Erträge von 
127.930.300 Euro

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen
Aufwendungen von
132.928.600 Euro

1.3 Veranschlagtes ordentliches
Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)
von --4.998.300 Euro

1.4 Gesamtbetrag der außeror-
dentlichen Erträge von 
800.000 Euro

1.5 Gesamtbetrag der außeror-
dentlichen Aufwendungen von 
0 Euro

1.6 Veranschlagtes Sonderergeb-
nis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 
800.000 Euro

1.7 Veranschlagtes Gesamtergeb-
nis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 
-4.198.300 Euro

2. im FFinanzhaushalt mit den fol-
genden Beträgen:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlun-
gen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit von 
127.212.900 Euro

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlun-
gen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit von 
131.652.300 Euro

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/
-bedarf des Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von
-4.439.400 Euro

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlun-
gen aus Investitionstätigkeit von
11.796.700 Euro

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlun-
gen aus Investitionstätigkeit von
24.999.000 Euro

2.6 Veranschlagter Finanzierungs-
mittelüberschuss/-bedarf aus In-
vestitionstätigkeit (Saldo aus 2.4
und 2.5) von 
-13.202.300 Euro

2.7 Veranschlagter Finanzierungs-
mittelüberschuss/-bedarf (Saldo
aus 2.3 und 2.6) von
-17.641.700 Euro

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlun-
gen aus Finanzierungstätigkeit
von 117.720.000 Euro

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlun-
gen aus Finanzierungstätigkeit
von 2287.100 Euro

2.10 Veranschlagter Finanzierungs-
mittelüberschuss/-bedarf aus Fi-

nanzierungstätigkeit (Saldo aus
2.8 und 2.9) von 
17.432.900 Euro

2.11 Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo
aus 2.7 und 2.10) von 
-208.800 Euro.

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehe-
nen Kreditaufnahmen für Investi-
tionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung)
wird festgesetzt auf 
17.720.000 Euro.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehe-
nen Ermächtigung zum Eingehen
von Verpflichtungen, die künftige
Haushaltsjahre mit Auszahlungen
für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen belasten
(Verpflichtungsermächtigungen),
wird festgesetzt auf
6.333.500 Euro.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredi-
te wird festgesetzt auf 
20.000.000 Euro.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wer-
den festgesetzt

1. für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe (Grundsteu-
er A) auf 3360 v.H.

b) für die Grundstücke (Grund-
steuer B) auf 3360 v.H.

der Steuermessbeträge 

2. für die Gewerbesteuer auf 3360
v.H. der Steuermessbeträge. 

§ 6
Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushalts-
jahr 2019 ist Bestandteil dieser
Haushaltssatzung.

Singen, 5. Februar 2019

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

Die vorstehende Haushaltssatzung
mit ihren Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2019 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Die vom Ge-
meinderat beschlossene Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen
wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO
der Rechtsaufsichtsbehörde am 11.
Februar 2019 vorgelegt. Die geneh-
migungspflichtigen Bestandteile
der Haushaltssatzung wurden vom
Regierungspräsidium Freiburg am
28. März 2019 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Ein-
sichtnahme vom 111. bis zum 23.
April 2019 zu den üblichen Dienst-
stunden im Rathaus, Zimmer 311,
öffentlich aus. 

Singen, 10. April 2019 

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen 

Öffentliche Bekanntmachung

Ausstellung des Kunstvereins Singen
„SingenKunst 2019 Stadt Berg Fluss“ wird am Sonntag, 14. April, um 11.30
Uhr im Kunstmuseum Singen in Anwesenheit zahlreicher KünstlerInnen er-
öffnet. Es handelt sich um eine Ausstellung des Kunstvereins Singen. Eine
Führung sowie die Präsentation der begleitenden Publikation findet am
Sonntag, 28. April, um 11 Uhr statt.

Konzerte im
Blauen Haus

Im JugendKulturCentrum 
Blaues Haus finden für alle Jugend-
lichen ab 14 Jahre folgende Konzer-
te statt: 
• 3. Mai: Konzert mit „Road to Exile“
und „Unredd“ (Metal) 
• 17. Mai: Konzert mit „Scarcrow“
und „In Control“ (Hardrock/Alterna-
tive) 
Einlass ab 20 Uhr; Eintritt 2 Euro. 

Wohngeldbehörde geschlossen
Die Wohngeldbehörde ist am Mittwoch, 17. April, von 14 - 17 Uhr aufgrund
einer dienstlichen Fortbildung geschlossen. 

Saisonkarten-Vorverkauf 
Wer sich mögliche lange Wartezei-
ten ersparen möchte, kann sich sei-
ne Saisonkarte fürs Aachbad bereits
ab Dienstag, 16. April, an der Kasse
des Hallenbads (zu den üblichen Öff-
nungszeiten) kaufen. Auch Verträge
für Mietschließfächer und die Unter-
stellung von Liegestühlen können
abgeschlossen werden.

Hinweis: Familiensaisonkarten nur
mit allen Nachweisen der Kinder.

Tourist Information
Das Büro der Tourist Info in der
Stadthalle ist in den Osterferien von
Montag, 15. April, bis einschließlich
Freitag, 26. April, geschlossen. Die
Tourist Info Marktpassage (Telefon
07731/85-262) ist am Gründonners-
tag, 18. April, von 9 bis 13 Uhr offen
und am Samstag vor Ostern, 20.
April, zu. Ansonsten gelten in der
Marktpassage in den Ferien die übli-
chen Öffnungszeiten. Ab Montag,
29. April, ist die Tourist Info Stadt-
halle werktags von 9 bis 12 Uhr wie-
der geöffnet.

Aachb ad

WOCHENBLATT SINGEN

 Mit dem Hontes-Bus können 
Besucher ab Karfreitag, 19. 
April, gratis auf den Hohen-
twiel fahren. Zum Osterwo-
chenende startet die Testphase, 
die an Wochenenden, Feierta-
gen und Brückentagen die Ver-
kehrssituation auf dem Hohen-
twiel beruhigen soll. Denn im 
Stundentakt wird ein Bus-
Shuttle die Innenstadt mit der 
Domäne des Singener Hausber-
ges verbinden. Los geht es mit 
der Linie 8 an den Abfahrtsta-
gen ab 10.05 Uhr am Haupt-
bahnhof über die Haltestelle 
»Rathaus/Stadthalle« zum Halt 
»Bahnhof Landesgartenschau«, 
der neu eingerichteten Halte-
stelle »Hohentwielstraße« wei-
ter zum Hohentwiel Infozen-
trum. Die letzte Fahrt zurück 
zum Bahnhof ist um 18.15 Uhr. 
Wer mit dem Auto anreist, 
kann die Gratis-Parkplätze 
»Festplatz« und »Landesgarten-
schau« nutzen. Von dort sind es 
nur zwei Gehminuten zu den 
Haltestellen. Auf dem Hohen-
twiel stehen nur wenige ge-
kennzeichnete Parkplätze zur 
Verfügung. Parken außerhalb 
dieser Parkplätze ist weiterhin 
nicht erlaubt. 

Wie Katrin Fuchs von der Stab-
stelle Tourismus der Stadt Sin-
gen im Gespräch mit dem WO-
CHENBLATT betont, wünsche 
man sich eine gute Resonanz 
des Hontes-Busses. Schließlich 
wird die Testphase zunächst am 
6. Oktober enden. Doch die 
Stadt Singen hofft auf eine rege 

Nutzung des Busses durch Ein-
heimische wie auch Touristen, 
so dass nach einer Evaluierung 
Ende des Jahres die Entschei-
dung leicht fällt, den »Hontes-
Bus« als dauerhafte Einrichtung 
zu installieren. 
Neben dem nachhaltigen Zu-
gang zum Naturschutzgebiet 

soll auch eine bessere Verbin-
dung zur Innenstadt geschaffen 
werden, sodass es Besuchern 
leichter fällt, außer der Festung 
auch die Stadt mit ihren viel-
fältigen Angeboten zu besu-
chen.

Stefan Mohr
mohr@wochenblatt.net

Mit dem Hontes-Bus gratis auf den Hohentwiel
Ab 19. April im Stundentakt an Wochenenden, Feiertagen und Brückentagen

Streckenführung, Haltestellen und Parkplätze beim Hontes-Bus. swb-Graphik: Stadt Singen

 
 

www.singen-kulturpur.de
Erleben Sie Kultur:

Sammeln Sie neue Eindrücke und erleben Sie Kultur anders. 
Mit vielen spannenden Infos & Audio-Guides zum Download.

Erlebnispfade
Singen erleben & 

erkunden

Alle wichtigen
Singener 

Veranstaltungen 
suchen & buchen

Gut zu wissen
alles rund um 

die Singener Kultur

Einen
Besuch wert

Kunst & Kultur
genießen


